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 Veröffentlicht am 24.10.1952

Norm

ABGB §1320 A

Rechtssatz

Die Haftung des Tierhalters tritt nicht schon dann ein, wenn nicht jede Möglichkeit einer Beschädigung durch das Tier

ausgeschlossen ist, sondern erst dann, wenn die nach den Umständen gebotenen Vorkehrungen unterlassen wurden.
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2 Ob 211/72

Entscheidungstext OGH 23.11.1972 2 Ob 211/72

Veröff: SZ 45/126 = ZVR 1974/65 S 110 = RZ 1973/21 S 17

5 Ob 238/72

Entscheidungstext OGH 19.12.1972 5 Ob 238/72

1 Ob 53/74

Entscheidungstext OGH 12.06.1974 1 Ob 53/74

Beisatz: Verkehrsunfall durch Polizeihund. (T3) Veröff: ZVR 1975/78 S 115
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Vgl auch; Beisatz: Aushilfsbriefträger wurde von Haushund gebissen. (T4)
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Beisatz: Fressneidiger Hund. (T7)

6 Ob 604/77

Entscheidungstext OGH 28.04.1977 6 Ob 604/77
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Auch; nur: Die Haftung des Tierhalters tritt nicht schon dann ein, wenn nicht jede Möglichkeit einer Beschädigung

durch das Tier ausgeschlossen ist. (T10); Beisatz: Die vernünftigerweise nach der Auffassung des Verkehrs in

Betracht kommen. (T11)
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Auch; nur T10; Beisatz: Es ist dabei auch die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit einer Schadenszufügung durch

das Tier zu berücksichtigen. (T12) Veröff: RZ 1983/27 S 100
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Vgl auch; Beisatz: Die Wahrscheinlichkeit einer Schadenszufügung spielt bei der Prüfung, welche Verwahrung

erforderlich ist, eine Rolle, jede Möglichkeit einer Schädigung muss aber nicht auszuschließen sein. Die im

allgemeinen Interesse liegende Landwirtschaft darf nicht durch Überspannung der Anforderungen unbillig

belastet werden. (T13); Beisatz: Hier: Ausbrechen einer Kuh aus einem mit elektrischen Zaun abgesicherten

Weideareal. (T14)
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Vgl auch; Beisatz: Der Gesetzgeber hat in § 1320 ABGB zwar keine (volle) Gefährdungshaftung normiert, die

besondere Tiergefahr aber dadurch berücksichtigt, dass nicht auf das subjektive Verschulden des Halters,

sondern auf die objektiv gebotene Sorgfalt abgestellt wird. (T15); Beisatz: Der gesundheitsbedingte Verlust der

Herrschaft über das Pferdegespann durch den Halter entspricht nicht der objektiv gebotenen Sorgfalt, auf dessen

fehlendes subjektives Verschulden kommt es nicht an - Haftung gemäß § 1320 ABGB. (T16)
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